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INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE AUSSERORDENTLICHE

GEMEINEIDG. TAGSATZUNG NACH BADEN [VOM 29 . JANUAR
1705]

EA VI 2, 1207 - 1217

Gesandte : Beat Jakob II . Zurlauben , Stadt - und Amtsmajor , Alt¬
landvogt im Thurgau und in den Freien Aemtern , Am¬
mann ; Sebastian Josef Elsener , Rat , fürstlich - einsied¬
lerischer Amtmann

1 . Die Ausführungen Luzerns über das Neukircher Geschäft finde



man wohl fundiert . Diese seien an Zürich und die unbeteilig¬

ten Orte zu übergeben , lasse sich mit ihnen doch beweisen,

dass die kath . Orte nichts Unbilliges getan hätten . Die Ge¬

sandten sollen sich erneut erkundigen , welche Hilfe man von

den kath . Orten in einem offenen Konflikt [mit Zürich ] er¬

warten könnte.

2. s . EA VI 2, 1207 a

3 . Bei der Behandlung des Toggenburger Geschäftes sollen sich

die Gesandten um eine gütliche Beilegung bemühen . Sei kein

Vergleich möglich , möge es bei der abgegangenen Erkanntnis

verbleiben . ^

Tauchten bei der Behandlung des Vertrags zwischen dem Gottes¬

haus St . Gallen und Oesterreich neue Elemente auf , sollen die
o

Gesandten weitere Instruktionen einholen.

4.  s . ebenda 1994 Art . 472

Franz Hegglin , Landschreiber

1) vgl . EA VI 2, 1210 g
2) vgl . EA VI 2, 1215 m

Original
AH 11 , 242 - 243
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